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Fiktive Gründungsjahre in Luxusmarken: 
Wann wird eine Jahreszahl in einer Marke zum rechtlichen Problem?

(...) Viele Unternehmen werben gern 
mit Tradition. Eine alte Jahreszahl auf 
dem Etikett oder im Markennamen 
soll Vertrauen schaffen und die Qua-
lität der Ware untermauern. Im Luxus-
bereich ist dieser Effekt besonders 
stark ausgeprägt. Der Gerichtshof der 
Europäischen Union hat sich nun mit 
der Frage beschäftigt, ob eine solche 
Jahreszahl auch rechtlich problema-
tisch sein kann, wenn die damit be-
hauptete lange Firmengeschichte 
in Wirklichkeit gar nicht besteht. Die 
Entscheidung betrifft unmittelbar 
den französischen Lederwarenher-
steller Faure Le Page, hat aber grund-
sätzliche Bedeutung für alle Marken-
inhaber in Europa.
Ausgangspunkt war ein Streit zwi-
schen zwei französischen Luxusleder-
warenherstellern. Der eine nutzte für 
seine Taschen und Reiseartikel Mar-
ken mit dem Zusatz "Fauré Le Page 
Paris 1717". Die Jahreszahl verweist 
auf das historische Gründungsjahr 
eines alten Pariser Handelshauses, 
das ursprünglich mit Waffen, Muni
tion und Lederzubehör handelte. Die-
ses historische Unternehmen wurde 
1992 aufgelöst, sein Vermögen ging 
auf einen Alleingesellschafter über.
Erst 2009 wurde eine neue Gesell-
schaft unter einem ähnlichen Namen 
gegründet, die von diesem Allein-
gesellschafter alte Markenrechte er-

warb und schließlich neue Marken 
mit dem Zusatz "Paris 1717" anmel-
dete. Ein Wettbewerber aus demsel-
ben Marktsegment sah darin eine ge-
zielte Irreführung der Verbraucher. Er 
machte geltend, die Jahreszahl sug-
geriere eine über dreihundertjährige 
ununterbrochene Unternehmens
geschichte, die in Wahrheit nicht exis-
tiere.
Die französischen Instanzgerichte ur-
teilten zunächst unterschiedlich. Das 
Berufungsgericht Paris erklärte die 
Marken schließlich für nichtig, da der 
durchschnittliche Verbraucher, ins-
besondere im Luxusbereich, großen 
Wert auf die Geschichte des herstel-
lenden Unternehmens legt. Die Mar-
keninhaber gingen gegen diese Ent-
scheidung vor, und der französische 
Kassationsgerichtshof legte dem Ge-
richtshof der Europäischen Union die 
Auslegungsfrage vor.

Die Entscheidung des EuGH
Der Europäische Gerichtshof 
hat mit Urteil vom 26.3.2026 – 
Az. C-412/24 entschieden, dass 
eine Marke unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch dann irrefüh-
rend ist, wenn die falsche Informa-
tion nicht direkt die Ware selbst 
beschreibt, sondern sich auf ein 
angeblich langjähriges Know-how 
des Unternehmens bezieht. Aus-
gangspunkt bleibt der eindeutige 
Wortlaut des europäischen Mar-
kenrechts, wonach Marken nur 
dann unzulässig sind, wenn sie das 
Publikum über ein Merkmal der 
Ware täuschen können. Merkmale, 
die ausschließlich das Unterneh-
men selbst betreffen, genügen für 
sich genommen nicht. (...)

Die Richter haben jedoch betont, 
dass die Qualität einer Luxusware 
nicht nur aus ihren körperlichen Ei-
genschaften folgt, sondern auch aus 
ihrem Prestigecharakter. Dieser Pres-
tigecharakter kann gerade in der 
Luxuswarenbranche eine eigenstän-
dige Eigenschaft der Ware sein und 
wird häufig durch die über Genera
tionen gewachsene Handwerkskunst 
eines traditionsreichen Hauses be-
gründet. Enthält eine Marke eine Jah-
reszahl, die vom Publikum als Grün-
dungsjahr des Unternehmens ver-
standen wird und aufgrund ihres lan-
ge zurückliegenden Datums auf ein 
altes, überliefertes Handwerkswissen 
hindeutet, dann beeinflusst das die 
Wahrnehmung der Ware selbst.
Fehlt dieses lang gereifte Handwerks-
wissen tatsächlich, weil das ausge-
wiesene Ursprungsjahr gar nicht zu 
einer ununterbrochenen Firmenge-
schichte gehört, dann ist die Marke 
geeignet, das Publikum zu täuschen. 
Der Gerichtshof überlässt die kon-
krete Beurteilung im Einzelfall den 
nationalen Gerichten. Diese müssen 
prüfen, wie die betroffenen Verkehrs-
kreise die Jahreszahl im Gesamtzu-
sammenhang der Marke verstehen 
und ob sie darin eine Zusicherung 
alter Tradition sehen.
Für Unternehmen, die mit histori-
schen Jahreszahlen im Markenauf-
tritt arbeiten, ist diese Entscheidung 
sehr wichtig. Wer im Namen oder im 
Logo eine Zahl führt, die als Grün-
dungsjahr verstanden werden kann, 
sollte sorgfältig prüfen, ob das eigene 
Unternehmen tatsächlich eine unun-
terbrochene Firmengeschichte bis zu 
diesem Datum vorweisen kann. (...)
• kpw.law
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Designermarke ohne 
Designer täuschend?

(...) Der französische Modedesigner Jean-Charles de Castel-
bajac gründete 1978 ein nach ihm benanntes Modeunter-
nehmen. Das Unternehmen besaß die Marke "JC de Castel-
bajac" und vertrieb unter anderem Bekleidung für Damen, 
Herren und Kinder. Der Designer entwarf die Kollektionen 
selbst.
Als das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geriet 
und zahlungsunfähig wurde, kaufte die Firma PMJC im 
Jahr 2011 alle Vermögenswerte auf. Dazu gehörten auch 
die Markenrechte an "JC de CASTELBAJAC". Der Designer 
blieb noch einige Jahre an Bord und arbeitete bis Ende 
2015 für das neue Unternehmen.
Danach trennten sich die Wege. Jean-Charles de Castelba-
jac gründete eine neue Firma namens Castelbajac Créative 
und setzte seine kreative Arbeit dort fort. PMJC sah darin 
eine Verletzung seiner Markenrechte und verklagte den 
Designer im Jahr 2018.
Der Designer wehrte sich mit einem Gegenangriff und 
forderte, dass PMJC die Markenrechte an seinem Namen 
verlieren solle. Seine Begründung: PMJC habe die Marke so 
benutzt, dass Kunden glaubten, er stecke noch hinter den 
Designs, obwohl dies nicht mehr der Fall war.
Ein besonders schwerwiegender Punkt kam hinzu. PMJC 
hatte auf den unter der Marke "JC de CASTELBAJAC" ver-
kauften Kleidungsstücken Muster und Verzierungen ver-
wendet, die eindeutig aus der gestalterischen Handschrift 
von Jean-Charles de Castelbajac stammten. Tatsächlich ge-
hörten die Rechte an diesen Designs noch dem Designer 
selbst. Sie waren bei der Übernahme nicht mit übertra-
gen worden. Zwei Gerichte stellten rechtskräftig fest, dass 
PMJC damit das Urheberrecht von Jean-Charles de Castel-
bajac verletzt hatte. Mit anderen Worten kopierte PMJC die 
kreative Handschrift des Designers, ohne dazu berechtigt 
zu sein, und verkaufte die Produkte unter dessen Namen.
Das Berufungsgericht Paris gab dem Designer Recht und 
entzog PMJC die Markenrechte teilweise. Das Gericht be-
fand, dass PMJC die Marke täuschend eingesetzt habe, da 
die Kunden den Eindruck gewinnen mussten, Jean-Charles 
de Castelbajac sei noch für die Designs verantwortlich. 
PMJC legte gegen diese Entscheidung Rechtsmittel beim 
höchsten französischen Gericht, der Cour de cassation, ein. 
(...) Da sich die Cour de cassation nicht sicher war, (...) legte 
sie die Frage dem EuGH vor.
In seinem Urteil vom 18.12.2025 – Az. C-168/24 hat 
der EuGH entschieden, dass eine Designermarke aber-
kannt werden kann, wenn sie unter Berücksichtigung 
aller Umstände so genutzt wird, dass der durchschnitt-
liche, aufmerksame Verbraucher irrtümlicherweise an-
nimmt, der Designer habe an der Gestaltung der Pro-
dukte mitgewirkt.
Als Beispiele für eine Täuschung nennt das Gesetz die Art, 
die Beschaffenheit und die geografische Herkunft von Wa-
ren. Der EuGH hat jedoch klargestellt, dass diese Aufzäh-
lung nicht abschließend ist. Auch über andere Eigenschaf-
ten kann eine Marke täuschen. Dazu gehört insbesondere 
die Frage, wer ein Produkt entworfen hat. Der EuGH hat 
hierfür den Begriff der "kreativen Herkunft" geprägt. Gera-
de bei Mode kann die Frage, welcher Designer hinter einer 
Kollektion steht, für die Kaufentscheidung von erheblicher 
Bedeutung sein. (...)
• kpw.law
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